
Bericht aus der Gemeinderatssitzung vom 21. April 2010 

1. Schloss Freudental 

a) Bebauungsplan „Schlossanlage“ 1. Änderung im beschleunigten Verfahren gem. § 13a) BauGB (Satzungsbeschluss)

Herr Gerhardt vom Ingenieurbüro Gerhardt + Voegele berichtete kurz von den bereits 2008 vorgenommenen Änderungen in den Teilbereichen Südgarten (SO2), des Technikgebäudes (SO1h) und Hauptgebäude (SO1) und der Erhöhung der Wohnnutzung im Schloss von 30 auf 60 %.

Auf Grund der Auslegung der 1. Änderung des Bebauungsplanes „Schlossanlage“ im August/ September 2008 wurde vom Landratsamt eine Stellungnahme zum Laubengang, den Nistkästen und den Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung vorgebracht. Es wurde angeregt, das Baufenster um 2 Meter zurückzunehmen. Mit dieser Reduzierung des Baufensters war der Eigentümer nicht einverstanden, so dass die Verwaltung und der Stadtplaner, in Absprache mit dem Eigentümer die Verschiebung des Baufensters um einen Meter nach Westen vorgeschlagen hatten. Der Gemeinderat folgte dieser Empfehlung und beschloss die Verschiebung des westlichen Baufensters um 1,00 Meter einstimmig. Herr Gerhardt bestätigte, dass ein gutes Verfahren betrieben wurde. Die 1. Änderung gehe auf den Eigentümer ein. Dabei habe der Gemeinderat immer Wert darauf gelegt, dass zuerst die Schlossanlage in Funktion gebracht werde.

Ebenfalls beschlossen wurde die Berücksichtigung von Nist- und Brutmöglichkeiten für gefährdete Gebäudebrüter entsprechend den Vorgaben des Landratsamtes. Den anderen abgegebenen Stellungnahmen wurde nach der Abwägung der privaten und öffentlichen Belange gegeneinander nicht entsprochen. Somit wurde nun der Entwurf der Bebauungsplanänderung in der Fassung vom 21.4.2010 nach § 10 BauGB in Verbindung mit § 4 GemO als Satzung beschlossen. Die zusammen mit dem Bebauungsplan aufgestellten örtlichen Bauvorschriften in der o.g. Fassung wurden nach § 74 LBO als Satzung beschlossen. 

b) Verlängerung der Vergleichsvereinbarung Rathaus-/Schlossvorplatz 

Zwischen dem Eigentümer und der Gemeinde wurde mit einer Vergleichsvereinbarung am 8.5.2008 die Eigentumsverhältnisse, die Dienstbarkeit und die Möglichkeit zu einer Zaunerrichtung geregelt. Diese Vereinbarung tritt mit einem Schulbetrieb in Kraft. Da die vertragsschließenden Parteien damals spätestens von einer Aufnahme des Schulbetriebs zum 1.10.2010 ausgingen, hat die Verwaltung eine Vertragsverlängerung um zwei Jahre vorgeschlagen. Der Gemeinderat beauftragte einstimmig die Verwaltung zur notariellen Verlängerung dieser Vereinbarung um weitere 2 Jahre.

2. Bebauungsplan Gaisgraben, Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren gem. § 13 a) BauGB: erneute Auslegung

Bei diesem Sitzungspunkt war ebenfalls Herr Gerhardt anwesend und erläuterte den Bebauungsplan mit dem allgemeinem Wohngebiet, Mischgebiet und der Fläche für den Gemeinbedarf, die Feuerwehr. Das geforderte Lärmgutachten wurde zwischenzeitlich vorgelegt. Die Anregungen der Behörden und Träger öffentlicher Belange wurden Punkt für Punkt abgewogen. Nach Abwägung der öffentlichen und privaten Belange untereinander und gegeneinander wurden manchen entsprochen, anderen nicht. In der Sitzung wurden noch folgende Abwägungen gesondert zur Abstimmung gebracht:

Der Gemeinderat hat einstimmig entschieden, dass lasierte Ziegel, sonstige glänzende, reflektierende und ortsuntypische eingefärbte Materialen auszuschließen sind (Ausnahme: Solar- und Photovoltaikanlagen). Zur Frage der Dächer hat sich der Gemeinderat auch einstimmig entschieden, dass im allgemeinen Wohngebiet und im Mischgebiet nur Sattel-, Walm- und Krüppelwalmdächer sowie gegeneinander versetzte Pultdächer mit einer Dachneigung zwischen 30 und 40° zulässig sind. Für Garagen und Carports ist auch abweichende Dachneigungen sowie Flachdächer zulässig.

Den übrigen abgegebenen Stellungnahmen wurde nach Abwägung der öffentlichen und privaten Belange untereinander und gegeneinander nicht entsprochen.

Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 24.03.2010 wurde gebilligt. Es wurde außerdem beschlossen, der betroffenen Öffentlichkeit und den berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange gem. §§ 13a (2) Nr. 1  i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 und 3 BauGB Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

3. Vergabe Wasserversorgungsleitung: Neubau einer Leitung von der Kreuzung Strombergstraße / Stutenweg bis zur Bachstraße

Der Ingenieur der Stadtwerke Bietigheim – Bissingen hat inzwischen optimalere Möglichkeiten zur Verbesserung der Freudentaler Wasserversorgung gefunden. In Abstimmung mit dem Bauausschuss sollen die Erweiterungen des Freudentaler Wassernetzes in Abschnitten durchgeführt werden. Der Neubau der Leitung entlang des Stutenwegs ist nicht mehr vorgesehen, dafür soll nur ein Verbindungsstück gebaut werden. 

Zunächst sollen kurzfristig – auch im Hinblick auf die Kanalsanierungen in der Seestraße - die folgenden drei Maßnahmen im 1. Abschnitt durchgeführt werden:

a) Neue Wasserleitung in der Strombergstraße zwischen dem Schacht 8034 (Strombergstraße/Stutenweg) und dem Schacht 8177 (Bachstraße) 

b) Bau eines Verbindungsstücks zwischen der Wasserleitung Stutenweg und dem Schacht 8034 

c) Neuer Schacht im Bereich der Kreuzung Stutenweg / Feldweg zum Hochbehälter 

Zur Submission am 13.04.2010 lagen 5 Angebote vor. Nach Prüfung der Angebote empfahl die SWBB die Vergabe an den günstigsten Bieter, die Firma Leonhard Weiss GmbH & Co. KG, Weinstadt zum Angebotspreis von netto 46.844,88 € (brutto: 55.745,42 €). Dies hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen. Ebenso beschlossen wurde, dass die Material- und Verlegekosten von den Stadtwerken Bietigheim-Bissingen erbracht werden. Deren Leistungen werden in Anlehnung an den Betriebsführungsvertrag abgerechnet. Die Kosten für die von den SWBB zu erbringenden Leistungen belaufen sich auf insgesamt 33.000 € (netto), davon ca. 18.000 € für die Rohrleitungen und ca. 15.000 € Verlege- und Lohnkosten. 

Die Verwaltung wurde beauftragt, die Dienstbarkeit für die Wasserleitung beim FlSt.Nr. 690 im Grundbuch eintragen zu lassen.

4. Vergabe der Straßensanierungen 2010

In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 11.11.2009 beschloss der Gemeinderat die Straßensanierungsmaßnahmen 2009 und beauftragte das Ingenieurbüro Lutz und Irmscher mit der Planung und Ausschreibung der Betreuung der Sanierungsmaßnahmen. Folgende Arbeiten wurden am 12.03.2010 im Staatsanzeiger Baden-Württemberg ausgeschrieben: Straßensanierungen, Asphaltfläche Kindertagesstätte Rosenweg, Wasserhausanschluss Weinstraße, Stutenweg und diverse Frostschäden. Die Straßensanierungen beinhalten 2010 den Gehweg an der Pforzheimer Str. 18 + 19 und Wiesengrund 13  sowie die Fahrbahn bei der Schillerstraße 16, Weinstraße 12 und Pforzheimer Str. 18 und 25.

Die Angebotsunterlagen wurden von 9 Firmen abgeholt, zur Submission am 09.4.2010 lagen 7 Angebote vor. Die eingegangenen Angebote wurden vom Ingenieurbüro geprüft. Aufgrund des Ausschreibungsergebnis muss die günstigste Firma mit allen ausgeschriebenen Leistungen beauftragt werden. Deshalb hat der Gemeinderat beschlossen, mit den gesamten Straßensanierungen die Firma Rudolf Rahn GmbH aus Vaihingen/Enz-Kleinglattbach gemäß ihrem Angebot vom 8.4.2010 zum Preis von 54.652,10 € (brutto) zu beauftragen.

5. Vereinbarung zur Förderung der Tagespflege (U3) zwischen Landkreis Ludwigsburg und Freudental

a) Aufstockung des Stundenlohns der Tagespflegepersonen

b) Kostenübernahme des Differenzbetrages der Elternbeiträge Tagespflege / Kindertagesstätte

Die Verwaltung verwies auf die Gemeinderatssitzung vom 10.3.2010, in der sich der Tagesmütterverein e.V. – Landkreis Ludwigsburg – durch den Vorsitzenden Herr Neumann und die Beratungsstellenleiterin Frau Kahnt vorgestellt hat.

Um den ab dem Jahr 2013 geltenden gesetzlichen Anspruch von Eltern auf einen Betreuungsplatz (unter 3 Jahren) nachzukommen, setzt der Landkreis Ludwigsburg verstärkt auf die zusätzliche Betreuung durch Tagesmütter und – väter. Das Landratsamt, Jugendamt, ist deshalb auch auf die Gemeinde Freudental zugekommen, um eine einheitliche Regelung der Tageseltern im Landkreis zu erreichen. 

Aus der Mitte des Gemeinderats kam die Frage, ob damit überhaupt noch ein Kindergartenanbau notwendig würde und ob durch die Tagespflege dem gesetzlichen Anspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder unter 3 Jahren entsprochen werden kann. Die Verwaltung antwortete, dass die jährlich zu erstellende Bedarfsplanung im Herbst dem Gemeinderat unter Berücksichtigung aller Plätze, Wartelisten usw. vorgestellt wird.

Um mehr Tageseltern zu gewinnen bzw. diese Tätigkeit attraktiver zu machen, schlug der Landkreis vor, den derzeitigen Stundenlohn der Tagespflegepersonen von 3,90 € auf 5,00 € pro geleisteter Betreuungsstunde aufzustocken. Dieser Differenzbetrag wird vom Jugendamt festgesetzt und bei der Kommune abgerechnet.

Für die Eltern soll künftig die Betreuung durch Tageseltern gleich viel kosten wie die Betreuung in einer Tageseinrichtung für Kinder. Deshalb war der Vorschlag des Landratsamt , dass Freudental sich verpflichtet, den über den Elternbeitrag eines Kindergartens liegenden Differenzbetrag zu dem vom Jugendamt festgesetzten Kostenbeitrag zu übernehmen.

Eine weitere Fördermöglichkeit wäre die Unterstützung der Beratungsleistungen vor Ort durch Bereitstellen geeigneter Räume mit Übernahme der Personal- und Sachkosten einer Beraterin. Diese dritte Möglichkeit hat die Verwaltung nicht empfohlen, da die nächste Beratungsstelle in Bietigheim vorhanden ist. 

Aus der Mitte des Gemeinderats kam die Nachfrage, ob die geplante Förderung nur für Freudentaler Kinder erfolgt. Die Verwaltung hat dies bestätigt.

Der Gemeinderat hat einstimmig beschlossen, die Förderung der Kindertagespflege der Freudentaler Kinder unter 3 Jahren ab dem 1. September 2010 durch die Aufstockung des Stundenlohns der Tagespflegepersonen mit 1,10 € je Betreuungsstunde und der Kostenübernahme des Differenzbetrages der Elternbeiträge Tagespflege / Kindertagesstätte vorzunehmen. Die außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von ca. 5.000 € für das Haushaltsjahr 2010 wurde beschlossen. Die Verwaltung wurde beauftragt, die entsprechende Vereinbarung mit dem Landkreis abzuschließen.

6. Bauangelegenheiten

Die Verwaltung erläuterte die Änderungen der Landesbauordnung, die am 1.3.2010 in Kraft getreten sind. Die wesentlichen Änderungen werden am Ende des Berichts veröffentlicht.

a) Antrag auf Baugenehmigung Weinstraße, FlSt.Nr. 774, Anbau an das bestehende Gebäude

Das Flurstück liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Berg I“ und ist mit einem Einfamilienhaus sowie einer Garage bebaut.

Die Antragsteller beantragten einen Anbau hauptsächlich auf und neben der bestehenden Garage, um weiteren notwendigen Wohnraum für die Kinder zu schaffen. Die Garage liegt außerhalb des Baufensters und damit auch der beantragte Wohnraum. Der Grenzabstand würde mit 2,0 m x 2,50 m durchgehend eingehalten.

Das Bauvorhaben wurde mit dem Landratsamt beraten. Aufgrund der relativ geringen Überschreitung des Baufensters auf dem großzügigen Grundstück mit einem großen Abstand zur Weinstraße, hatte das Landratsamt keine Bedenken bezüglich des Anbaus auf der Garage bzw. der Überschreitung des Baufensters. Der Bauausschuss und die Verwaltung teilten diese Einschätzung. Deshalb erteilte der Gemeinderat sein Einvernehmen zu dem Bauvorhaben Weinstraße, Anbau an das bestehende Wohngebäude.

b) Antrag auf Ausnahme vom Bebauungsplan: Brombergweg, FlSt.Nr. 990, Errichtung einer Gerätehütte mit überdachtem Holzlagerplatz

Das Flurstück liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Wolfsberg II“ und ist mit einem Einfamilienhaus sowie einer Garage bebaut.

Die Antragsteller beantragten eine Ausnahme vom Bebauungsplan für eine Gerätehütte (ca. 16 m³ umbauten Raum) mit angrenzendem überdachtem Holzlagerplatz (ca. 7 m³) . 

Insgesamt handelt es sich um ein baurechtlich verfahrensfreies Vorhaben, welches im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Wolfsberg II“ in Ausnahmefällen im Einvernehmen mit der Gemeinde zulässig ist. Der Gemeinderat erteilte für das Bauvorhaben Brombergweg, Errichtung einer Gerätehütte mit überdachtem Holzlagerplatz sein Einvernehmen.

7. Bekanntgabe nichtöffentlicher Beschlüsse 

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 10.3.2010 die Einstellung einer Bauhofleitung zu Einarbeitungszwecken ab dem 15.8.2010 mit einem Beschäftigungsumfang von 100 % der regelmäßigen tariflichen Arbeitszeit beschlossen. Die Stelle wird als Meisterstelle ausgeschrieben.

Der Gemeinderat beschloss die Weiterbeschäftigung der Registraturkraft, befristet auf das Ende der Registraturumstellung.

Das Gremium beschloss die Ausschreibung der Wohnung im Dachgeschoss des Rathauses mit einer Kaltmiete von 5,00 Euro/m². 

8. Bekanntgaben, Anfragen, Verschiedenes

Breitbandförderung

Die Verwaltung erläuterte die momentane Umfrage im Mitteilungsblatt über die Breitbandverbindungen (Bit pro Sekunde). Bis April kamen nur Rückmeldungen von Telekom-Kunden. Kabel Baden-Württemberg bietet eine schnellere Verbindung an.

Die Verwaltung erläuterte weiter, dass für die Landesförderung der Breitbandnetze 50 Haushalte notwendig sein müssen, die diesen schnelleren Zugang benötigen. 

Aus der Mitte des Gemeinderats wurde diese  Begrenzung auf 50 Haushalte bemängelt. Weiterhin wurde informiert, dass es Angebote für Verbindungen per Satelliten gäbe.

Stau Regenüberlaufbecken

Die Verwaltung berichtete, dass der Regenüberlauf in der Besigheimer Straße angesprungen war und sich im Schacht Wasser gestaut hatte.

Das Ingenieurbüro, das Landratsamt sowie eine Reinigungsfirma wurden informiert, ein Pfropf wurde beseitigt. Eine Glasfasermatte hatte die Verstopfung verursacht.

Der Kanal wurde im Jahr 2007 saniert, die Reparaturkosten werden deshalb als Gewährleistungsmaßnahme übernommen. 

Die Verwaltung informierte, dass im Einlauf bereits ein Sieb für den groben Schmutz angebracht ist.

Martin-Schöck-Biotop

Mit Hilfe der Fa. Schmatelka ist das Biotop nun fertiggestellt. Herr Schmatelka ergänzte, dass sich das Biotop mit der Zeit von alleine abdichten wird. 

Flächennutzungsplan 

Die Verwaltung erläuterte die Anfrage vom Gemeindeverwaltungsverband Besigheim über Änderungen des Flächennutzungsplanes. Es werden einige kleine Änderungen angemeldet.

Kindertagesstätte Rosenweg

Die Verwaltung berichtete über die Entwässerungsrohre in der Kindertagesstätte Rosenweg. Es gibt zwei undichte Stellen an den Steingutrohren. Die Kosten zur Reparatur der zwei Stellen wären ca. 700 €, beim Austausch aller Rohre kämen Kosten in Höhe von 4.800 € auf die Gemeinde zu. 

Es bestand Einigkeit, zunächst die zwei schadhaften Stellen auszutauschen.

Sicherheitsbroschüre EnBW

Die Verwaltung berichtete auf eine Anfrage aus der vorherigen Sitzung: In der EnBW-Sicherheitsbroschüre ist Freudental nicht als Evakuierungsort angegeben, da Freudental außerhalb der 8 km - Zone liegt.

Geschwindigkeitstafel

Die Verwaltung informierte den Gemeinderat, dass das Landratsamt die Geschwindigkeitsanzeigetafel Ende März abgebaut hat. Die Anlage wird nun im Landkreis, insbesondere an Unfallschwerpunkten eingesetzt. Die Auswertung habe gezeigt, dass die Überschreitungsquote an der stationären Messanlage von 2005 bis 2009 kontinuierlich zurückgegangen ist. Im Jahr 2005 waren noch 4,23 % Geschwindigkeitsverstöße, im Jahr 2009 noch lediglich 0,81 %. Das Landratsamt hat im Ergebnis festgestellt, dass eine Geschwindigkeitstafel dazu beträgt, die gefahrenen Geschwindigkeiten zu reduzieren. 

Aus der Mitte des Gemeinderats wurde angeregt, eine Anzeigentafel beim Ortsausgang Hohenhaslach anzubringen. 

Die Verwaltung sieht die Geschwindigkeitstafeln ebenfalls als empfehlenswert an. Die Verwaltung prüft die Kosten für die Anschaffung einer solchen Tafel. 

Aus der Mitte des Gemeinderats kam die Anfrage, welche Einnahmen das Landratsamt Ludwigsburg aufgrund der Blitzer von Freudental erhält. 

Vereinbarung Kindeswohlgefährdung

Die Verwaltung informierte, dass mit dem Landratsamt Ludwigsburg eine Vereinbarung zum § 8a Sozialgesetzbuch, Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung abgeschlossen wurde. 

Altkleidercontainer

Die Verwaltung informierte, dass vorgesehen ist, im Bauhofgelände ein Altkleidercontainer zugunsten des Vereins „Kleine Patienten in Not e.V.“ aufzustellen.

Die Verwaltung wird prüfen, ob der Verein gemeinnützig ist.

Sonnenschutz Kindertagesstätte Rosenweg

Die Verwaltung informierte auf Anfrage, dass die Asphaltsanierung und die Anbringung eines Sonnenschutzes koordiniert werden. Diese Maßnahmen werden in den Pfingstferien durchgeführt.

Vandalismusschäden

Aus der Mitte des Gemeinderates kam die Frage nach neuen Erkenntnissen zu den Vandalismus - Schäden im Bereich der Schule.

Die Verwaltung berichtete, dass bisher kein Verursacher gefunden wurde. Die Gemeinde kontrolliere die Schule und das Gelände regelmäßig. 

Die Verwaltung wird die Polizei erneut bitten, diesen Bereich zu kontrollieren.

Aus der Mitte des Gemeinderates wurde mitgeteilt, dass im Bürgergarten Bietigheim ein Privatdienst eingesetzt sei. 

Aus der Mitte des Gemeinderates wurde nach dem fehlenden Fußballtor gefragt.

Die Verwaltung antwortete, dass das Tor komplett kaputt ist und nicht repariert werden kann. Eine Ersatzbeschaffung ist vorgesehen.

Aus der Mitte des Gemeinderates kam die Anregung, an den bekannten Schwerpunkten Kameras zu installieren. 


